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Unterhaltsleitlinien des Brandenburgischen Oberlandesgerichts
(Stand: 1. Juli 2005)

Vorbemerkung
Die Leitlinien sind von Richtern der Familiensenate des
Brandenburgischen Oberlandesgerichts erarbeitet wor-
den. Sie sind keine verbindlichen Rechts- oder Rechts-
anwendungss�tze, dienen aber dem Ziel, die Rechtspre-
chung mçglichst zu vereinheitlichen. Die Leitlinien
gelten ab 1. Juli 2005.

Unterhaltsrechtlich maßgebendes
Einkommen

1. Geldeinnahmen

1.1 Regelm�ßiges Bruttoeinkommen einschl. Renten
und Pensionen

Zum Bruttoeinkommen gehçren alle Eink�nfte und geld-
werten Vorteile, zum Beispiel Arbeitsverdienst (inklusive
anteiligen Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie sons-
tiger Einmalleistungen, anteilig auf den Monat umge-
legt), Renten und Pensionen.

1.2 Unregelm�ßiges Einkommen
Hçhere einmalige Zahlungen (z.B. Jubil�umszuwendun-
gen) kçnnen auf einen l�ngeren Zeitraum als ein Jahr
verteilt werden. Abfindungen sind zur Wahrung der bis-
herigen Lebensverh�ltnisse in der Regel auf einen ange-
messenen Zeitraum umzulegen.

1.3 �berstunden
�berstundenverg�tungen werden dem Einkommen zuge-
rechnet, soweit sie in geringem Umfang anfallen oder
berufs�blich sind.

In Mangelf�llen erfolgt die Zurechnung unabh�ngig von
Umfang und Berufs�blichkeit. Im �brigen ist die Zurech-
nung unter Ber�cksichtigung des Einzelfalles nach Treu
und Glauben zu beurteilen.

Diese Grunds�tze gelten auch f�r Eink�nfte aus einer
Nebent�tigkeit.

1.4 Spesen und Auslçsungen
Spesen und Auslçsungen werden dem Einkommen zuge-
rechnet, soweit dadurch eine Ersparnis eintritt oder �ber-
sch�sse verbleiben. Im Zweifel kann davon ausgegangen
werden, dass eine Ersparnis eintritt oder �bersch�sse
verbleiben, die mit einem Drittel der Nettobetr�ge zu
bewerten und insoweit dem Einkommen zuzurechnen
sind.

1.5 Einkommen aus selbst�ndiger T�tigkeit
Bei Ermittlung des Einkommens eines Selbst�ndigen ist
in der Regel von dem Gewinn dreier aufeinanderfolgen-
der Gesch�ftsjahre auszugehen.

1.6 Einkommen aus Vermietung und Verpachtung
sowie Kapitalvermçgen

Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sowie Ka-
pitalvermçgen sind nach Abzug der zur Erzielung dieser
Einnahmen notwendigen Ausgaben als Einkommen zu
ber�cksichtigen. Bei schwankenden Einnahmen ist auf
den Durchschnitt mehrerer Jahre abzustellen.

1.7 Steuererstattungen
Steuererstattungen finden in der Regel in dem Jahr, in
dem sie anfallen, Ber�cksichtigung, ebenso Steuernach-
zahlungen. Sie kçnnen f�r die nachfolgenden Jahre fort-
geschrieben werden, wenn die Bemessungsgrundlagen im
Wesentlichen unver�ndert geblieben sind.

Nach Auffassung des 3. Familiensenats sind Steuererstat-
tungen oder -nachzahlungen stets in dem Jahr zu ber�ck-
sichtigen, das dem Steuerjahr folgt. Bei Selbst�ndigen
setzt der 3. Familiensenat in der Regel die f�r die Ge-
sch�ftsjahre geschuldeten Steuern an, die der Unterhalts-
berechnung zu Grunde gelegt werden.

2. Sozialleistungen

2.1 Arbeitslosengeld gem�ß § 117 SGB III und
Krankengeld

Arbeitslosengeld gem�ß § 117 SGB III ist ebenso Ein-
kommen wie Krankengeld.

2.2 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II
Arbeitslosengeld II nach dem SGB II ist auf Seiten des
Unterhaltspflichtigen Einkommen. Beim Unterhalts-
berechtigten sind Leistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhalts nach §§ 19ff. SGB II kein Einkommen. Jedoch
kann seine Unterhaltsforderung bei Nichtber�cksichti-
gung solcher Leistungen in Ausnahmef�llen treuwidrig
sein (BGH v. 17.3.1999 – XII ZR 139/97, MDR 1999,
744 = FamRZ 1999, 843; v. 27.9.2000 – XII ZR 174/98,
BGHReport 2001, 382 = MDR 2001, 694 = FamRZ 2001,
619). Nicht subsidi�re Leistungen nach dem SGB II sind
Einkommen.

2.3 Wohngeld
Wohngeld ist Einkommen, soweit es nicht erhçhte Wohn-
kosten deckt (vgl. BGH v. 17.3.1982 – IVb ZR 646/80,
MDR 1982, 740 = FamRZ 1982, 587).

2.4 BAfçG
BAfçG-Leistungen sind mit Ausnahme von Vorausleis-
tungen nach §§ 36, 37 BAfçG als Einkommen anzusehen,
auch soweit sie als Darlehen gew�hrt werden.

2.5 Erziehungsgeld
Erziehungsgeld ist nur in den F�llen von § 9 S. 2 BErzGG
Einkommen.
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2.6 Unfall- und Versorgungsrenten
Unfall- und Versorgungsrenten sind nach Abzug eines
Betrages f�r tats�chliche Mehraufwendungen unterhalts-
rechtlich als Einkommen heranzuziehen. § 1610a BGB ist
zu beachten.

2.7 Leistungen aus der Pflegeversicherung, Blinden-
geld u.�.

Leistungen aus der Pflegeversicherung, Blindengeld,
Schwerbesch�digten- und Pflegezulagen sind nach Abzug
eines Betrages f�r tats�chliche Mehraufwendungen unter-
haltsrechtlich als Einkommen heranzuziehen. § 1610a
BGB ist zu beachten.

2.8 Pflegegeld
Der Anteil des Pflegegeldes, durch den ihre Bem�hungen
abgegolten werden, ist Einkommen der Pflegeperson. Bei
Pflegegeld aus der Pflegeversicherung gilt dies nach
Maßgabe von § 13 Abs. 6 SGB XI.

2.9 Leistungen gem�ß §§ 41 bis 43 SGB XII
Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung, §§ 41 bis 43 SGB XII, sind auf Seiten
des Unterhaltsberechtigten nur gegen�ber Eltern und Kin-
dern Einkommen.

2.10 Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII
Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII ist kein Einkom-
men. Bezieht der Unterhaltsberechtigte eine solche So-
zialhilfe, kann seine Unterhaltsforderung in Ausnahme-
f�llen treuwidrig sein (vgl. BGH v. 17.3.1999 – XII ZR
139/97, MDR 1999, 744 = FamRZ 1999, 843; v.
27.9.2000 – XII ZR 174/98, BGHReport 2001, 382 =
MDR 2001, 694 = FamRZ 2001, 619).

2.11 Unterhaltsvorschuss
Leistungen nach dem UVG sind kein Einkommen. Be-
zieht der Unterhaltsberechtigte Unterhaltsvorschuss, kann
seine Unterhaltsforderung in Ausnahmef�llen treuwidrig
sein (vgl. BGH v. 17.3.1999 – XII ZR 139/97, MDR
1999, 744 = FamRZ 1999, 843; v. 27.9.2000 – XII ZR
174/98, BGHReport 2001, 382 = MDR 2001, 694 =
FamRZ 2001, 619).

3. Kindergeld
Kindergeld ist kein Einkommen (vgl. auch Nr. 14, 23.4).
Nach Auffassung des 3. Familiensenats ist es vollj�hrigen
Kindern als bedarfsdeckend zuzurechnen, soweit es ihnen
zufließt oder in sonstiger Weise (auch mittelbar) zur
Verf�gung steht.

4. Geldwerte Zuwendungen des Arbeitgebers
Geldwerte Zuwendungen des Arbeitgebers, z.B. Firmen-
wagen, freie Kost, kostenlose oder verbilligte Wohnung,
sind Einkommen, soweit dadurch entsprechende Eigen-
aufwendungen erspart werden.

5. Wohnwert
Wohnt der Unterhaltsberechtigte oder der Unterhalts-
pflichtige im eigenen Haus oder in der ihm gehçrenden
Eigentumswohnung, so stellt der Wohnwert Einkommen

dar. Neben dem Wohnwert sind auch Zahlungen nach
dem Eigenheimzulagengesetz anzusetzen. Der Wohnwert
errechnet sich regelm�ßig unter Zugrundelegung des �b-
lichen Entgelts f�r ein vergleichbares Objekt. Er kann im
Einzelfall auch darunter liegen (vgl. BGH v. 22.4.1998 –
XII ZR 161/96, MDR 1998, 781 = FamRZ 1998, 899; v.
5.4.2000 – XII ZR 96/98, MDR 2000, 769 = FamRZ
2000, 950). Verbrauchsunabh�ngige Kosten, d.h. solche
Kosten, mit denen ein Mieter �blicherweise nicht belastet
wird, sind abzusetzen.

6. Haushaltsf�hrung
F�hrt jemand einem leistungsf�higen Dritten den Haus-
halt, so ist hierf�r ein Einkommen anzusetzen.

7. Einkommen aus unzumutbarer Erwerbst�tigkeit
Einkommen aus unzumutbarer Erwerbst�tigkeit kann nach
Billigkeit ganz oder teilweise unber�cksichtigt bleiben.

8. Freiwillige Zuwendungen Dritter
Freiwillige Zuwendungen Dritter sind nur Einkommen,
wenn dies dem Willen des Dritten entspricht.

9. Erwerbsobliegenheit und Einkommensfiktion
Wird die Erwerbsobliegenheit verletzt, sind fiktive Ein-
k�nfte anzurechnen, die nach Alter, Vorbildung und be-
ruflichem Werdegang erzielt werden kçnnen.

10. Bereinigung des Einkommens

10.1 Steuern und Vorsorgeaufwendungen
Vom Bruttoeinkommen sind Steuern und Vorsorgeauf-
wendungen abzuziehen. Zu diesen z�hlen Aufwendungen
f�r die gesetzliche Kranken-, Pflege-, Renten- und Ar-
beitslosenversicherung oder die angemessene private
Kranken- und Altersvorsorge sowie die Vorsorge f�r
den Fall der Pflegebed�rftigkeit.

10.2 Berufsbedingte Aufwendungen

10.2.1 Pauschale/Konkrete Aufwendungen

Berufsbedingte Aufwendungen sind im Rahmen des An-
gemessenen vom Arbeitseinkommen abzuziehen. Sie
kçnnen in der Regel mit einem Anteil von 5 % des Netto-
einkommens angesetzt werden, wenn hinreichende An-
haltspunkte f�r eine Sch�tzung bestehen. Werden hçhere
Aufwendungen geltend gemacht oder liegt ein Mangelfall
vor, so sind s�mtliche Aufwendungen im Einzelnen dar-
zulegen und nachzuweisen.

10.2.2 Fahrtkosten

F�r berufsbedingte Fahrten, insbesondere f�r Fahrten
zum Arbeitsplatz (Hin- und R�ckfahrt), werden die Kos-
ten einer anzuerkennenden Pkw-Benutzung mit einer Ki-
lometerpauschale von 0,25 EUR ber�cksichtigt.

10.2.3 Ausbildungsaufwand

Ausbildungsverg�tungen sind vorbehaltlich Nr. 13.1
Abs. 2 um ausbildungsbedingte Kosten zu k�rzen. Die
Hçhe der ausbildungsbedingten Kosten bestimmt sich
nach den Verh�ltnissen des Einzelfalles. Sie kann, wenn
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hinreichende Anhaltspunkte f�r eine Sch�tzung bestehen,
mit 85 EUR monatlich angenommen werden.

10.3 Kinderbetreuung
Leben im Haushalt des Unterhaltspflichtigen oder des
Unterhaltsberechtigten minderj�hrige Kinder, so kann
sich das Einkommen um Betreuungskosten (vor allem
Kosten f�r eine notwendige Fremdbetreuung) mindern.
In Betracht kommen kann auch ein Kinderbetreuungs-
bonus (vgl. BGH v. 29.11.2000 – XII ZR 212/98, BGHRe-
port 2001, 76 = MDR 2001, 510 = FamRZ 2001, 350).

10.4 Schulden
Zinsen und Tilgungsraten auf Schulden, die aus der Zeit
vor der Eheschließung herr�hren oder w�hrend des ehe-
lichen Zusammenlebens begr�ndet worden sind, kçnnen,
soweit angemessen, einkommensmindernd ber�cksichtigt
werden. Den Interessen minderj�hriger Kinder und voll-
j�hriger unverheirateter Kinder bis zur Vollendung des
21. Lebensjahres, die im Haushalt der Eltern oder eines
Elternteils leben und sich in der allgemeinen Schulaus-
bildung befinden, ist stets besonders Rechnung zu tragen.

10.5 Unterhaltsleistungen
Rechtlich vorrangige Unterhaltsverbindlichkeiten sind
vorweg vom Einkommen abzuziehen.

10.6 Vermçgensbildung
Anlagen nach den Vermçgensbildungsgesetzen sind nicht
vom Einkommen abzuziehen. Andererseits erhçhen ver-
mçgenswirksame Leistungen des Arbeitgebers und Spar-
zulagen das Einkommen nicht.

Kindesunterhalt

11. Bemessungsgrundlage (Tabellenunterhalt)
Der Barunterhalt minderj�hriger unverheirateter Kinder
bestimmt sich nach den Altersstufen 1 bis 3 der Tabelle in
Anlage I. Wegen des Bedarfs vollj�hriger Kinder vgl.
Nr. 13.1.

Die Tabellens�tze sind ab einem Nettoeinkommen von
1.150 EUR identisch mit den ab 1. Juli 2005 geltenden
Tabellens�tzen der D�sseldorfer Tabelle. Bis zu einem
Nettoeinkommen von 1.150 EUR stimmen die Tabellen-
s�tze der Altersstufen 1 bis 3 mit denjenigen der ab 1. Juli
2005 geltenden Berliner Tabelle �berein. Die Vomhun-
derts�tze Ost ab Gruppe b) werden gem�ß § 1612a Abs. 2
Satz 1 BGB errechnet.

11.1 Kranken- und Pflegeversicherungsbeitr�ge
In den Unterhaltsbetr�gen (Tabellens�tzen) sind keine
Kranken- und Pflegeversicherungsbeitr�ge enthalten. So-
weit das Kind nicht in einer Familienversicherung mit-
versichert ist, hat es zus�tzlich Anspruch auf Zahlung der
Versicherungsbeitr�ge. Das Nettoeinkommen des Unter-
haltspflichtigen ist in diesen F�llen vor Einstufung in die
entsprechende Einkommensgruppe vorweg um diese Bei-
tr�ge zu bereinigen.

11.2 Eingruppierung
Die Tabellens�tze erfassen die F�lle, in denen eine Unter-
haltspflicht gegen�ber dem Ehegatten und zwei Kindern

besteht. Ist der Pflichtige nur einem Kind gegen�ber unter-
haltspflichtig, kann eine Hçhergruppierung auch um mehr
als eine Einkommensgruppe in Betracht kommen.

Bei einer grçßeren Anzahl von Unterhaltsberechtigten
erfolgt eine Korrektur an Hand des Bedarfskontroll-
betrags. Der Bedarfskontrollbetrag ist nicht identisch
mit dem Selbstbehalt des Unterhaltspflichtigen. Er soll
eine ausgewogene Verteilung des Einkommens zwischen
dem Unterhaltspflichtigen und dem Unterhaltsberechtig-
ten gew�hrleisten. Erreicht das dem Unterhaltspflichtigen
nach Abzug aller gleichrangigen Unterhaltslasten (ein-
schließlich des Ehegattenunterhalts) verbleibende berei-
nigte Einkommen nicht den f�r die Einkommensgruppe
ausgewiesenen Bedarfskontrollbetrag, ist soweit herab-
zustufen, bis dem Unterhaltspflichtigen der entspre-
chende Kontrollbetrag verbleibt.

12. Minderj�hrige Kinder

12.1 Betreuungs-/Barunterhalt
Der Betreuungsunterhalt f�r ein minderj�hriges Kind ent-
spricht in der Regel dem Barunterhalt, sodass der betreu-
ende Elternteil regelm�ßig keinen Barunterhalt zu leisten
braucht.

12.2 Einkommen des Kindes
Einkommen des minderj�hrigen Kindes, das nach Abzug
ausbildungsbedingter Kosten (vgl. Nr. 10.2.3) verbleibt,
ist zur H�lfte auf den Barunterhalt anzurechnen. Die
andere H�lfte kommt dem betreuenden Elternteil zugute.
Dies folgt aus der Gleichwertigkeit von Bar- und Betreu-
ungsunterhalt.

12.3 Beiderseitige Barunterhaltspflicht/Haftungs-
anteil

Sind ausnahmsweise beide Elternteile gegen�ber dem
minderj�hrigen Kind barunterhaltspflichtig, bestimmt
sich ihr Haftungsanteil nach dem Verh�ltnis ihrer den
jeweiligen Selbstbehalt �bersteigenden Einkommen.
Nr. 13.2 gilt entsprechend.

12.4 Zusatzbedarf
Erhçhter Bedarf und Sonderbedarf sind in den Unterhalts-
betr�gen nicht enthalten.

13. Vollj�hrige Kinder

13.1 Bedarf
Der Barunterhalt vollj�hriger Sch�ler, Studenten und
Auszubildender, die noch im Haushalt eines Elternteils
leben, bestimmt sich nach Altersstufe 4 der Tabelle in
Anlage I. Der Tabellenbetrag richtet sich nach dem zu-
sammengerechneten Einkommen beider Elternteile. Ein
Elternteil hat jedoch hçchstens den Unterhalt zu leisten,
der sich allein nach seinem Einkommen ergibt.

Dem 3. Familiensenat dient die Altersstufe 4 der Tabelle
lediglich als Orientierung.

Der Bedarf nicht im Haushalt eines Elternteils lebender
Kinder betr�gt regelm�ßig 590 EUR monatlich. Kosten
f�r eine Ausbildung im �blichen Rahmen sind darin ent-
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halten. Bei guten wirtschaftlichen Verh�ltnissen kann
eine Erhçhung des regelm�ßigen Bedarfs gerechtfertigt
sein, im Allgemeinen aber nicht �ber den doppelten
Betrag hinaus.

In den Unterhaltsbetr�gen sind keine Kranken- und Pfle-
geversicherungsbeitr�ge enthalten.

13.2 Einkommen des Kindes
Einkommen des vollj�hrigen unterhaltsberechtigten Kin-
des, das nach Abzug ausbildungsbedingter Kosten (vgl.
Nr. 10.2.3) verbleibt, ist auf seinen Bedarf voll anzurech-
nen (vgl. auch Nr. 3).

13.3 Beiderseitige Barunterhaltspflicht/Haftungs-
anteil

Gegen�ber vollj�hrigen Kindern sind beide Elternteile
barunterhaltspflichtig. Ihr Haftungsanteil bestimmt sich
nach dem Verh�ltnis ihrer den jeweiligen Selbstbehalt
�bersteigenden Einkommen.

14. Verrechnung des Kindergeldes
Der Ausgleich von Kindergeld erfolgt gem�ß § 1612b
BGB (vgl. auch Nr. 3, 23.4), nach Auffassung des 3.
Familiensenats jedoch nur bei minderj�hrigen Kindern.
Auf die Kindergeldabzugstabelle (Ost) in Anlage II, die
mit derjenigen zur Berliner Tabelle �bereinstimmt, wird
verwiesen.

Ehegattenunterhalt

15. Unterhaltsbedarf

15.1 Bedarf nach den ehelichen Lebensverh�ltnissen
Der Unterhaltsanspruch des Ehegatten wird bestimmt und
begrenzt durch den Bedarf nach den ehelichen Lebens-
verh�ltnissen, in den F�llen nachehelichen Unterhalts
nach denjenigen bei der Scheidung. Leistet ein Ehegatte
Unterhalt f�r ein Kind und hat dies bereits die ehelichen
Lebensverh�ltnisse gepr�gt, wird das Einkommen vorab
um den Kindesunterhalt (Tabellenunterhalt ohne Abzug
von Kindergeld) gemindert, soweit sich daraus nicht ein
Missverh�ltnis zum wechselseitigen Lebensbedarf der
Beteiligten ergibt (vgl. BGH v. 25.11.1998 – XII ZR
98/97, MDR 1999, 296 = FamRZ 1999, 367; v. 22.1.2003
– XII ZR 2/00, BGHReport 2003, 379 = MDR 2003, 573
= FamRZ 2003, 363).

Wegen der Behandlung von Erwerbseink�nften des un-
terhaltsberechtigten Ehegatten aus einer nach Trennung
oder Scheidung aufgenommenen oder ausgeweiteten T�-
tigkeit wird auf das Urteil des BGH vom 13.6.2001
(FamRZ 2001, 986) verwiesen.

15.2 Halbteilung und Erwerbst�tigenbonus
Der Unterhaltsbedarf des getrenntlebenden und geschie-
denen Ehegatten bel�uft sich grunds�tzlich auf die H�lfte
des zusammengerechneten ehepr�genden bereinigten
Einkommens beider Ehegatten.

Erwerbseink�nfte sind um einen Erwerbst�tigenbonus
von 1/7 als Anreiz zu k�rzen.

Nach Auffassung des 3. Familiensenats betr�gt der Er-
werbst�tigenbonus 1/10 vor Verminderung der Eink�nfte

um Kindesunterhalt, ber�cksichtigungsf�hige Verbind-
lichkeiten usw., insoweit anders als im Urteil des BGH
vom 16.4.1997 (FamRZ 1997, 806).

Sind die ehepr�genden bereinigten Eink�nfte ausschließ-
lich Erwerbseink�nfte, so f�hrt es zu demselben rech-
nerischen Ergebnis, wenn der Unterhalt als Quote der
Differenz der beiderseitigen bereinigten Eink�nfte ermit-
telt wird, wegen des Erwerbst�tigenbonus mit 3/7 der
Differenz, nach Auffassung des 3. Familiensenats mit
45 % abz�glich der H�lfte des Kindesunterhalts sowie
ber�cksichtigungsf�higer Verbindlichkeiten usw.

15.3 Konkrete Bedarfsbemessung
Haben außergewçhnlich hohe Einkommen die ehelichen
Lebensverh�ltnisse gepr�gt, kann eine konkrete Bedarfs-
bemessung in Betracht kommen.

15.4 Vorsorgebedarf
Werden Altersvorsorge-, Kranken- und Pflegeversiche-
rungskosten vom Unterhaltsberechtigten gesondert gel-
tend gemacht oder vom Unterhaltspflichtigen gezahlt,
sind diese von dem Einkommen des Pflichtigen vorweg
abzuziehen.

15.5 Trennungsbedingter Mehrbedarf
Trennungsbedingter Mehrbedarf kann zus�tzlich ber�ck-
sichtigt werden.

16. Bed�rftigkeit
Bed�rftigkeit besteht nur, soweit der Bedarf nicht durch
eigene Eink�nfte des Unterhaltsberechtigten, ggf. ver-
mindert um den Erwerbst�tigenbonus (vgl. Nr. 15.2), ge-
deckt ist.

17. Erwerbsobliegenheit

17.1 bei Kindesbetreuung
Die Zumutbarkeit von Erwerbst�tigkeit neben Kinder-
betreuung richtet sich nach den Umst�nden des Einzel-
falles, insbesondere nach Alter und Zahl der betreuungs-
bed�rftigen Kinder sowie der Dauer der Ehe.

17.2 bei Trennungsunterhalt
Inwieweit in der Trennungszeit eine Erwerbsobliegenheit
besteht, richtet sich nach den Umst�nden des Einzelfalles.

Weitere Unterhaltsanspr�che

18. Anspr�che aus § 1615l BGB
Der Bedarf nach § 1615l BGB bemisst sich nach der
Lebensstellung des betreuenden Elternteils.

19. Elternunterhalt
Haben Eltern Unterhaltsanspr�che gegen ihre Kinder, so
sind auch Pflegebedarf und Heimkosten Teile des Unter-
haltsbedarfs.

20. Lebenspartnerschaft
Der Bedarf gem�ß §§ 5, 12, 16 LPartG bemisst sich nach
den partnerschaftlichen Lebensverh�ltnissen.
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Leistungsf�higkeit und Mangelfall

21. Selbstbehalt

21.1 Grundsatz
Leistungsf�higkeit ist in dem Umfang gegeben, in wel-
chem das bereinigte Einkommen, hier ohne Abzug eines
Erwerbst�tigenbonus, den Selbstbehalt, der dem Unter-
haltspflichtigen zur Bestreitung seines eigenen Unterhalts
bleiben muss, �bersteigt.

21.2 Notwendiger Selbstbehalt
Der notwendige Selbstbehalt des Unterhaltspflichtigen
betr�gt gegen�ber minderj�hrigen Kindern und dem sie
betreuenden Ehegatten sowie gegen�ber vollj�hrigen un-
verheirateten Kindern bis zur Vollendung des 21. Lebens-
jahres, die im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils
leben und sich in der allgemeinen Schulausbildung be-
finden, 820 EUR. Darin ist ein Mietanteil (Kaltmiete) von
etwa 250 EUR enthalten. Sind die Eink�nfte des Unter-
haltspflichtigen insgesamt oder im Wesentlichen keine
Erwerbseink�nfte, betr�gt der Selbstbehalt 710 EUR.

21.3 Angemessener Selbstbehalt

21.3.1 Vollj�hriges Kind

Gegen�ber anderen vollj�hrigen Kindern betr�gt der an-
gemessene Selbstbehalt 1.010 EUR. Darin ist ein Miet-
anteil (Kaltmiete) von etwa 300 EUR enthalten. Sind die
Eink�nfte des Unterhaltspflichtigen insgesamt oder im
Wesentlichen keine Erwerbseink�nfte, betr�gt der Selbst-
behalt 900 EUR.

21.3.2 Elternunterhalt

Der angemessene Selbstbehalt betr�gt gegen�ber den
Eltern des Unterhaltspflichtigen 1.300 EUR zuz�glich
der H�lfte des dar�ber hinausgehenden bereinigten Ein-
kommens. Sind die Eink�nfte des Unterhaltspflichtigen
insgesamt oder im Wesentlichen keine Erwerbseink�nfte,
betr�gt der Selbstbehalt 1.190 EUR.

21.4 Eheangemessener Selbstbehalt und Anspr�che
aus § 1615l BGB

Der Selbstbehalt gegen�ber dem getrennt lebenden und
geschiedenen Ehegatten, der kein minderj�hriges Kind
der Ehegatten betreut, betr�gt in der Regel 915 EUR
(billiger Selbstbehalt). Darin ist ein Mietanteil (Kaltmie-
te) von etwa 275 EUR enthalten. Sind die Eink�nfte des
Unterhaltspflichtigen insgesamt oder im Wesentlichen
keine Erwerbseink�nfte, betr�gt der Selbstbehalt
805 EUR. Diese Betr�ge gelten auch in den F�llen des
§ 1615l BGB (BGH v. 1.12.2004 – XII ZR 3/03, BGHRe-
port 2005, 429 = MDR 2005, 576 = FamRZ 2005, 354).

21.5 Anpassung des Selbstbehalts
Der Selbstbehalt kann unterschritten werden, wenn der
eigene Unterhalt des Pflichtigen ganz oder teilweise
durch den Ehegatten gedeckt ist.

22. Bedarf des mit dem Unterhaltspflichtigen zusam-
menlebenden Ehegatten

Ist der Unterhaltspflichtige verheiratet, so richtet sich der
Bedarf des mit ihm zusammenlebenden Ehegatten nach
den ehelichen Lebensverh�ltnissen. Der Bedarf kann mit
R�cksicht auf das Zusammenleben niedriger anzusetzen
sein.

23. Mangelfall

23.1 Grundsatz
Reicht der Betrag, der zur Erf�llung mehrerer Unterhalts-
anspr�che zur Verf�gung steht (Verteilungsmasse), nicht
aus, um allen Unterhaltsberechtigten einen angemessenen
oder auch nur notwendigen Unterhalt zu gew�hrleisten,
so ist der den Selbstbehalt �bersteigende Betrag auf die
Berechtigten unter Beachtung der Rangverh�ltnisse zu
verteilen.

23.2 Einsatzbetr�ge
Wegen der Einsatzbetr�ge im Rahmen der Mangelvertei-
lung ist nach dem Urteil des BGH vom 22.1.2003 (BGH
v. 22.1.2003 – XII ZR 2/00, BGHReport 2003, 379 =
MDR 2003, 573 = FamRZ 2003, 363) zu verfahren.

23.3 Berechnung
Bei der Mangelverteilung errechnet sich der gek�rzte
Unterhaltsanspruch aller gleichrangigen Unterhalts-
berechtigten aus dem Quotienten von Verteilungsmasse
und Summe der Einsatzbetr�ge, multipliziert mit dem
jeweiligen Einsatzbetrag.

23.4 Kindergeldverrechnung
Der Umfang der Anrechnung in den F�llen des § 1612b
Abs. 5 BGB l�sst sich der Kindergeldabzugstabelle (Ost)
in Anlage II, die mit derjenigen zur Berliner Tabelle
�bereinstimmt, entnehmen.

Sonstiges

24. Rundung
Der Unterhaltsbetrag kann auf volle EUR gerundet wer-
den.

25. Ost-West-F�lle
In sogenannten Ost-West-F�llen richtet sich der Bedarf
nach dem Wohnort des Unterhaltsberechtigten, die Leis-
tungsf�higkeit (Selbstbehalt) nach dem Wohnort des Un-
terhaltspflichtigen.
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Anlagen
Anlage I: Unterhaltstabelle, Stand 1.7.2005 in Euro

bereinigtes Ein-
kommen des
Barunterhalts-
pflichtigen

Altersstufe
Vom-

hundertsatz
Ost

Vom-
hundertsatz

West

Bedarfs-
kontroll-
betrag

1
0–5

2
6–11

3
12–17

4
ab 18

a) bis 1.000 188 228 269 310 100 710/820

b) 1.000–1.150 196 238 280 322 850

1. 1.150–1.300 204 247 291 335 100 890

2. 1.300–1.500 219 265 312 359 107 950

3. 1.500–1.700 233 282 332 382 114 1.000

4. 1.700–1.900 247 299 353 406 121 1.050

5. 1.900–2.100 262 317 373 429 128 1.100

6. 2.100–2.300 276 334 393 453 135 1.150

7. 2.300–2.500 290 351 414 476 142 1.200

8. 2.500–2.800 306 371 437 503 150 1.250

9. 2.800–3.200 327 396 466 536 160 1.350

10. 3.200–3.600 347 420 495 570 170 1.450

11. 3.600–4.000 368 445 524 603 180 1.550

12. 4.000–4.400 388 470 553 637 190 1.650

13. 4.400–4.800 408 494 582 670 200 1.750

�ber 4.800 nach den Umst�nden des Falles

135 %-Grenze
Ost, § 1612b
Abs. 5 BGB

254 308 364

150 %-Grenze
Ost, § 645 Abs. 1
ZPO

282 342 404

Anlage II: Kindergeldabzugstabelle bis zur 135 %-Grenze Ost, Stand 1.7.2005, in Euro
1) Anrechnung des (h�lftigen) Kindergeldes f�r das 1. bis 3. Kind von je 77 E

Einkommensgruppe 1. Altersstufe 2. Altersstufe 3. Altersstufe

a) [bis 1.000] 188 – 11 = 177 228 – 0 = 228 269 – 0 = 269

b) [1.000–1.150] 196 – 19 = 177 238 – 7 = 231 280 – 0 = 280

1. [1.150–1.300] 204 – 27 = 177 247 – 16 = 231 291 – 4 = 287

2. [1.300–1.500] 219 – 42 = 177 265 – 34 = 231 312 – 25 = 287

3. [1.500–1.700] 233 – 56 = 177 282 – 51 = 231 332 – 45 = 287

4. [1.700–1.900] 247 – 70 = 177 299 – 68 = 231 353 – 66 = 287

135 %-Grenze Ost 254 – 77 = 177 308 – 77 = 231 364 – 77 = 287
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2) Anrechnung des (h�lftigen) Kindergeldes f�r das 4. Kind und jedes weitere Kind von je 89,50 E

Einkommensgruppe 1. Altersstufe 2. Altersstufe 3. Altersstufe

a) [bis 1.000] 188 – 23,50 = 164,50 228 – 9,50 = 218,50 269 – 0 = 269,00

b) [1.000–1.150] 196 – 31,50 = 164,50 238 – 19,50 = 218,50 280 – 5,50 = 274,50

1. [1.150–1.300] 204 – 39,50 = 164,50 247 – 28,50 = 218,50 291 – 16,50 = 274,50

2. [1.300–1.500] 219 – 54,50 = 164,50 265 – 46,50 = 218,50 312 – 37,50 = 274,50

3. [1.500–1.700] 233 – 68,50 = 164,50 282 – 63,50 = 218,50 332 – 57,50 = 274,50

4. [1.700–1.900] 247 – 82,50 = 164,50 299 – 80,50 = 218,50 353 – 78,50 = 274,50

135 %-Grenze Ost 254 – 89,50 = 164,50 308 – 89,50 = 218,50 364 – 89,50 = 274,50


